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I. Bekanntmachungen der Stadt Eisenhüttenstadt 
 

1. 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eisenhüttenstadt hat in ihrer Sitzung am 28.04.2021 
die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01A-1/91 Gewerbegebiet 
Buchwaldstraße beschlossen.  
Der Aufstellungsbeschluss besteht aus dem Beschlusstext und dem Übersichtsplan zum 
Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01A-1/91 Gewerbegebiet 
Buchwaldstraße. 
 
Hiermit ordne ich gemäß § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Eisenhüttenstadt vom 
11. März 2020 (Amtsblatt für die Stadt Eisenhüttenstadt Nr. 06/2020) an, dass der  
 

Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 01A-1/91 Gewerbegebiet Buchwaldstraße 

 
im Amtsblatt für die Stadt Eisenhüttenstadt vom 18. Mai 2021 Jahrgang 31 Nr. 10/2021 nach 
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht wird. 
 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 3 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert  
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2020 (GVBl. I/20, [Nr. 38], S.2) hingewiesen. 
 
§ 3 Abs. 4 der BbgKVerf lautet: 
"Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter 
der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung der Satzung 
verletzt worden sind. 
Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften über 
die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der 
tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von dem 
Satzungsinhalt verschaffen konnten.“ 
 
 
 
 
Eisenhüttenstadt, 10.05.2021 

 
Frank Balzer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Aufstellungsbeschluss für die  
2. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 01A-1/91 Gewerbegebiet Buchwaldstraße 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eisenhüttenstadt hat in ihrer öffentlichen Sitzung 
am 28.04.2021 folgenden Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 01A-1/91 Gewerbegebiet Buchwaldstraße gefasst: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Eisenhüttenstadt beschließt die Aufstellung der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 01A-1/91 Gewerbegebiet Buchwaldstraße nach § 13 BauGB. 
 
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

 

 im Westen: durch die östliche Grenze des Geltungsbereiches der 1. Änderung des 

   Bebauungsplanes Nr. 01A-1/91 Gewerbegebiet Buchwaldstraße mit 

   dem Titel Bebauungsplan Nr. 01A-1 - 4/14 “Mischgebiet 

   Buchwaldstraße“, 

 im Übrigen: durch die nördliche, östliche und südliche Grenze des Flurstückes 1049, 

   Flur 13, Gemarkung Eisenhüttenstadt. 

 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 10.700 m². 

 

Die Lage des räumlichen Geltungsbereiches der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01A-
1/91 Gewerbegebiet Buchwaldstraße ist dem Übersichtsplan zu entnehmen.  
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Erforderlichkeit des Bebauungsplanes 
 

Der Eigentümer des Flurstückes 1048, Flur 13, Gemarkung Eisenhüttenstadt beabsichtigt auf 

seinem Grundstück, neben einer Holzlagerstätte, die Errichtung eines Beherbergungsgewerbes 

für Touristen des Oder-Neiße-Radweges. Hierfür ist die Errichtung von 5 Ferienbungalows und 

10 Caravanstellplätzen vorgesehen. Zusätzlich soll ein weiterer Bungalow als Tagungs- und 

Veranstaltungsraum errichtet werden, um Kindern und Jugendlichen ein erlebnisorientiertes 

Lernen zu den Themen Wald sowie der heimischen Tier- und Pflanzenwelt anzubieten. Zusätzlich 

sollen auf dem Flurstück 1049, Flur 13, Gemarkung Eisenhüttenstadt ein Damwildgehege und 

ein informativer Naturlehrpfad entstehen. 

 

Das Flurstück 1049, Flur 13, Gemarkung Eisenhüttenstadt befindet sich im kommunalen 

Eigentum und ist im Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01A-1/91 Gewerbegebiet 

Buchwaldstraße als öffentliche Grünfläche festgesetzt. 

 

Die Änderung des Bebauungsplanes ist für den Erwerb, die Einfriedung und Nutzung des 

Flurstückes als Damwildgehege notwendig.  

 
Ziel und Zweck der Planung 
 

Das Ziel der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01A-1/91 Gewerbegebiet Buchwaldstraße ist 

die Änderung der Festsetzung der öffentlichen Grünfläche zu einer privaten Grünfläche. Dadurch 

werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Nutzung des kommunalen Flurstückes 

1049, Flur 13, Gemarkung Eisenhüttenstadt, durch den Eigentümer des angrenzenden 

Flurstückes 1048, als Damwildgehege geschaffen. 

 

Verfahren 
 

Die Stadt Eisenhüttenstadt beabsichtigt die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01A-1/91 

Gewerbegebiet Buchwaldstraße nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) im vereinfachten Verfahren 

durchzuführen. 

Das vereinfachte Verfahren kann bei einer Änderung angewendet werden, wenn: 

 

- die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, 

- die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet 

oder begründet wird, 

- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen und 

- keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 

Die Ziele der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01A-1/91 Gewerbegebiet Buchwaldstraße 

erfüllen diese Voraussetzungen.  

 

Im vereinfachten Verfahren kann nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB auf die frühzeitige Öffentlichkeits- 

und die vorgezogene Behördenbeteiligung verzichtet werden. 

Gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von einer Umweltprüfung und damit auf den 

Umweltbericht abgesehen.  
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Wesentliche Auswirkungen der Planung 
 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01A-1/91 Gewerbegebiet Buchwaldstraße verfolgt 

die Stadt Eisenhüttenstadt das Ziel die planungsrechtlichen Voraussetzungen des Flurstückes 

1049, Flur 13, Gemarkung Eisenhüttenstadt als Damwildgehege zu nutzen.  

Durch den Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01A-1/91 

Gewerbegebiet Buchwaldstraße besteht die Möglichkeit, die Entscheidung über Bauvorhaben für 

einen Zeitraum von 12 Monaten gemäß § 15 BauGB zurückzustellen und ggf. eine 

Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB zu erlassen. 

Des Weiteren ist durch den Aufstellungsbeschluss die Möglichkeit gegeben, Vorhaben gemäß 

§ 33 BauGB vor Abschluss der Planaufstellung zu genehmigen. 

 
 
Eisenhüttenstadt, 04.05.2021 

 
Frank Balzer 
Bürgermeister 
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III. Bekanntmachungen anderer Institutionen 
 

1. 
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